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TERMINDATEN:  

1. Anhörung  von 28.05.2024 

 bis 11.06.2024 

 

2. Anhörung  von 28.02.2025

 bis 14.03.2025 

 

3. Anhörung  von 22.08.2025

 bis 05.09.2025 

 

4. Anhörung  von 26.03.2026

 bis 17.04.2026 

 

vom Gemeinderat beschlossen am (Endbeschluss):  …….………. 

 

 

AUSFÜHRUNG:  

Technische Bearbeitung:  Tö/ Go/ Mü 

Verfahrensabwicklung, Behördenmanagement:  Wa 
 

 

LISTE DER VERWENDETEN ABKÜRZUNGEN: 

StROG Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 

REPRO Regionales Entwicklungsprogramm 

ÖEK Örtliches Entwicklungskonzept 

EP Entwicklungsplan 

FWP Flächenwidmungsplan 

VF Verfahrensfall 

GST-NR Grundstück 

KG Katastralgemeinde 

RLB Räumliches Leitbild 

tw. teilweise 
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1 GRUNDLAGEN 

1.1 RECHTSGRUNDLAGEN 

IST-Stand 

Flächenwidmungsplanänderung der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel, „Schießbühel“, VF: 0.30: 

StROG, LGBl. Nr. 49/2010 i.d.F. LGBl. Nr. 84/2022 

 

SOLL-Stand 

• StROG, LGBl. Nr. 49/2010 i.d.F. LGBl. Nr. 20/2026 

• Regionales Entwicklungsprogramm für die Region Steirischer Zentralraum LGBl. Nr. 87/2016 

 

1.2 PLANUNGSGRUNDLAGEN 

Die Planungsgrundlage bilden  

• die DKM, hergestellt mit Medix5, BEV, abgefragt am 13.02.2026, von Heigl Consulting ZT GmbH 

• Das Örtliches Entwicklungskonzept, Periode 1.0 der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel 

• Flächenwidmungsplanänderung der Altgemeinde Gratwein „Unger“, VF: 4.05 

• Flächenwidmungsplanänderung der Altgemeinde Gratwein, „Schießbühel“, VF: 4.10  

• Flächenwidmungsplanänderung der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel, „Schießbühel“, VF: 0.30 

 

1.3 VERFAHRENSART 

Es handelt sich um ein Verfahren gem. § 39 iVm. § 38 StROG, LGBl. Nr. 49/2010 i.d.F. LGBl. Nr. 20/2026. 
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2 ÄNDERUNG DES FLÄCHENWIDMUNGSPLANS 

2.1 WORTLAUT 

Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Gratwein-Strassengel vom …..……. mit der der Flä-

chenwidmungsplan geändert wird – FWP-Ä, VF: 0.33 „Am Schiessbühel“, verfasst von Heigl Consulting 

ZT GmbH, 8010 Graz, GZ: HC48_2.03, Stand: 25.03.2026. 

 

Aufgrund des § 39 StROG, LGBL. Nr. 49/2010 zuletzt in der Fassung LGBL. Nr. 20/2026, wird verordnet: 

 

§1. ALLGEMEIN 

Die Verordnung besteht aus dem Wortlaut und der planlichen Darstellung im Maßstab M 1:2.500, verfasst 

von Heigl Consulting ZT GmbH, 8010 Graz, GZ: HC48_2.03a, Stand: 25.03.2026, einschließlich Legende. 

 

§2. AUSWEISUNG UND NUTZUNG 

Im Bereich des Siedlungsgebietes „Am Schießbühel“ wird der Flächenwidmungsplan wie folgt geändert: 

GST-NR.*) 

SUCHNR. 
 
KG 63223  
Gratwein 

FWP - IST 
FWP - SOLL 

VF: 0.33 

.403 WR(514) (BF) 0,2-0.4 WR(514) 0,2-0,4 

.404 Verkehrsfläche WR(514) 0,2-0,4 

1124/2 Verkehrsfläche WR(514) 0,2-0,4 

1124/4 WR 0,2-0,4 WR(518) (BF) 0,2-0,4 

1125/7 WR(514) (BF) 0,2-0,4 WR(514) 0,2-0,4 

1125/8 WR(514) (BF) 0,2-0,4 WR(514) (BF) 0,2-0,4 

1125/19 
tw. WR (514) (BF)  

0,2-0,4  
tw. Verkehrsfläche 

WR(514) 0,2-0,4 

1126 WR 0,2-0,4 WR(519) (BF) 0,2-0,4 

1127/2 
tw. WR 0,2-0,4 

tw. WA 0,2 – 0,4 
tw. WR (519) (BF) 0,2-0,4 
tw. WA (517) (BF) 02-0,4 

*) Abgrenzungen siehe Flächenwidmungsplan 

 

Anmerkungen:  

Durch Neuvermessung verursachte Änderungen werden aufgrund ihrer geringen Fläche nicht aufgelis-

tet. 

Zur besseren Übersicht und Lesbarkeit der Tabelle wurden die Angaben und Bezeichnungen den planli-

chen Darstellungen entnommen. Für die fachgerechte Interpretation sind die zugehörigen Legenden 

heranzuziehen. 

Beispiel:  

WR(514) (BF) 0,2-0,4  Baulandkategorie „Reines Wohngebiet“ (WR), Aufschließungsgebiet mit Num-

mer (514), Baulandbereich mit festgelegter Bebauungsfrist (BF), Bebauungs-

dichterahmen von 0,2 - 0,4 

 



 

Seite 6 von 45 
FWP-Ä, „Am Schießbühel“ VF: 0.33 

Marktgemeinde Gratwein-Straßengel 
© HEIGL CONSULTING ZT GmbH; GZ: HC48_2.03a 

§3. AUFSCHLIESSUNGSERFORDERNISSE 

(1) Für das unter § 2 festgelegte Aufschließungsgebiet mit der Nummer 514 werden nachfolgend angeführte 

Aufschließungserfordernisse festgelegt: 

1. Infrastrukturelle Erschließung - Schmutzwasserentsorgung/ Kanal:  

Ausarbeitung und Umsetzung eines Schmutzwasserkonzeptes/-projektes auf Basis einer Gesamtbe-

trachtung für das jeweilige (Teil-)Bebauungsplangebiet.  

Für die Erfüllung dieses Aufschließungserfordernisses ist der Grundstückseigentümer zuständig. 

2. Infrastrukturelle Erschließung - Trinkwasserversorgung:  

Ausarbeitung und Umsetzung eines Trinkwasserversorgungskonzeptes/-projektes auf Basis einer 

Gesamtbetrachtung für das jeweilige (Teil-) Bebauungsplangebiet.  

Für die Erfüllung dieses Aufschließungserfordernisses ist der Grundstückseigentümer zuständig. 

3. Infrastrukturelle Erschließung - Oberflächenentwässerung/Umweltschutz:  

Ausarbeitung und Umsetzung eines Oberflächenentwässerungskonzeptes/-projektes auf Basis einer 

wasserbautechnischen Gesamtbetrachtung für das jeweilige (Teil-) Bebauungsplangebiet.  

Für die Erfüllung dieses Aufschließungserfordernisses ist der Grundstückseigentümer zuständig. 

 

(2) Für das unter § 2 festgelegte Aufschließungsgebiet mit der Nummer 518 werden nachfolgend aufgeführte 

Aufschließungserfordernisse festgelegt: 

1. Infrastrukturelle Erschließung - verkehrstechnische Anbindung: 

Nachweis einer verkehrstechnischen Anbindung an das Gemeindestraßennetz.  

Für die Erfüllung dieses Aufschließungserfordernisses ist der Grundstückseigentümer zuständig. 

2. Infrastrukturelle Erschließung - Schmutzwasserentsorgung/ Kanal):  

Ausarbeitung und Umsetzung eines Schmutzwasserkonzeptes/-projektes auf Basis einer Gesamtbe-

trachtung für das jeweilige (Teil-) Bebauungsplangebiet.  

Für die Erfüllung dieses Aufschließungserfordernisses ist der Grundstückseigentümer zuständig. 

3. Infrastrukturelle Erschließung - Trinkwasserversorgung:  

Ausarbeitung und Umsetzung eines Trinkwasserversorgungskonzeptes/-projektes auf Basis einer 

Gesamtbetrachtung für das jeweilige (Teil-) Bebauungsplangebiet.  

Für die Erfüllung dieses Aufschließungserfordernisses ist der Grundstückseigentümer zuständig. 

4. Infrastrukturelle Erschließung - Oberflächenentwässerung/Umweltschutz:  

Ausarbeitung und Umsetzung eines Oberflächenentwässerungskonzeptes/-projektes auf Basis einer 

wasserbautechnischen Gesamtbetrachtung für das jeweilige (Teil-)Bebauungsplangebiet.  

Für die Erfüllung dieses Aufschließungserfordernisses ist der Grundstückseigentümer zuständig. 

 

(3) Für die unter § 2 festgelegten Aufschließungsgebiete mit der Nummer 517 und der Nummer 519 werden 

nachfolgend aufgeführte Aufschließungserfordernisse festgelegt: 

1. Infrastrukturelle Erschließung - verkehrstechnische Anbindung 

Nachweis einer verkehrstechnischen Anbindung an das Gemeindestraßennetz.  

Für die Erfüllung dieses Aufschließungserfordernisses ist der Grundstückseigentümer zuständig. 

2. Infrastrukturelle Erschließung - Schmutzwasserentsorgung/ Kanal: 

 Ausarbeitung und Umsetzung eines Schmutzwasserkonzeptes/-projektes auf Basis einer Gesamt-

betrachtung für das jeweilige (Teil-) Bebauungsplangebiet.  

Für die Erfüllung dieses Aufschließungserfordernisses ist der Grundstückseigentümer zuständig. 

3. Infrastrukturelle Erschließung - Trinkwasserversorgung: 
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Ausarbeitung und Umsetzung eines Trinkwasserversorgungskonzeptes/-projektes auf Basis einer 

Gesamtbetrachtung für das jeweilige (Teil-) Bebauungsplangebiet.  

Für die Erfüllung dieses Aufschließungserfordernisses ist der Grundstückseigentümer zuständig. 

4. Infrastrukturelle Erschließung - Oberflächenentwässerung/Umweltschutz:  

Ausarbeitung und Umsetzung eines Oberflächenentwässerungskonzeptes/-projektes auf Basis einer 

wasserbautechnischen Gesamtbetrachtung für das jeweilige (Teil-)Bebauungsplangebiet.  

Für die Erfüllung dieses Aufschließungserfordernisses ist der Grundstückseigentümer zuständig. 

 

§4. DIE BEBAUUNGSPLANZONIERUNG 

Für die unter § 2 festgelegten Aufschließungsgebiete für Reines Wohngebiet (WR) und Allgemeines Wohn-

gebiet (WA) wird die Verpflichtung zur Erstellung von (Teil-)Bebauungsplänen (Abgrenzungen siehe Be-

bauungsplanzonierungsplan) festgelegt. 

 

§5. DIE BAULANDMOBILISIERUNG 

(1) Für die unter § 2 festgelegten Aufschließungsgebiete werden für die nachfolgenden unbebauten Grund-

stücke eines Grundeigentümers mit einer zusammenhängenden Fläche von mindestens 1.000 m² eine 

Bebauungsfrist von 5 Jahren verordnet: 

Grund-
stück*)  

KG 63223 
Gratwein 

FWP - SOLL 
VF: 0.33 

Fläche  
lt. GDB  

(m²)  
EZ Fristbeginn1 Sanktion2 

1124/4 WR(518) (BF) 0,2-0,4 1326 1494 

mit Rechtskraft des 
(Teil-)Bebauungspla-
nes. 

Raumordnungs-
abgabe 

1125/8 WR(514) (BF) 0,2-0,4 1300 1493 

1126 WR(519) (BF) 0,2-0,4 2404 480 

1127/2 tw. WR(519) (BF) 0,2-0,4 
tw. WA(517) (BF) 0,2-0,4 

2356 122 

*) Abgrenzungen siehe Flächenwidmungsplan 

 

  

 

 
1 Die Bebauungsfrist beginnt gemäß § 36 Abs. 2 StROG in den Fällen, in denen ein Bebauungsplan zu erstellen ist, mit Rechtskraft 
des Bebauungsplanes zu laufen. 
2 Für den Zeitpunkt des fruchtlosen Fristablaufes der Bebauungsfrist wird die Leistung einer Raumordnungsabgabe lt. § 36 Abs 3 
Z 1 StROG durch den Grundeigentümer festgelegt. 
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2.2 PLANLICHE DARSTELLUNG FLÄCHENWIDMUNGSPLAN 

Im gegenständlichen Verfahren wird der Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Gratwein Straßen-

gel wie folgt geändert: 
 

 

LEGENDE - IST-SITUATION FLÄCHENWIDMUNGSPLAN 
 

Legende FWP - Altgemeinde Gratwein, Periode 4.0 
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Legende FWP - Altgemeinde Gratwein, VF: 4.05, VF: 4.10 
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Legende FWP - Marktgemeinde Gratwein-Straßengel, VF: 0.30 

 
 

  



 

Seite 12 von 45 
FWP-Ä, „Am Schießbühel“ VF: 0.33 

Marktgemeinde Gratwein-Straßengel 
© HEIGL CONSULTING ZT GmbH; GZ: HC48_2.03a 

PLANLICHE DARSTELLUNG - IST-SITUATION FLÄCHENWIDMUNGSPLAN 

 

 
Abb. 1: IST-Situation Flächenwidmungsplan-Ausschnitt, Altgemeinde Gratwein, Periode 4.0 (M1:2.500) 
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LEGENDE - SOLL-SITUATION FLÄCHENWIDMUNGSPLAN  
 

Legende FWP - Marktgemeinde Gratwein-Straßengel, VF: 0.33 
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LEGENDE - IST-SITUATION BEBAUUNGSPLANZONIERUNGSPLAN 
 

Legende BBPLZO - Altgemeinde Gratwein, Periode 4.0 

 
 

Legende BBPLZO - Marktgemeinde Gratwein-Straßengel, VF: 0.33 

 
 

IST-SITUATION BEBAUUNGSPLANZONIERUNGSPLAN 
 

 
Abb. 3: IST-Situation Bebauungsplanzonierungsplan-Ausschnitt, Altgemeinde Gratwein, Periode 4.0, Marktgemeinde Gartwein-Straßengel, 
VF: 0.33 (M1:2.500) 

 

  



 

Seite 16 von 45 
FWP-Ä, „Am Schießbühel“ VF: 0.33 

Marktgemeinde Gratwein-Straßengel 
© HEIGL CONSULTING ZT GmbH; GZ: HC48_2.03a 

LEGENDE - SOLL-SITUATION BEBAUUNGSPLANZONIERUNGSPLAN 
 

Legende BBPLZO - Marktgemeinde Gratwein-Straßengel, VF: 0.33 
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3 ERLÄUTERUNGSBERICHT 

3.1 AUSGANGSLAGE / RECHTSSITUATION 

3.1.1 ALLGEMEINES 

Der gegenständliche Bereich der Flächenwidmungsplan-Änderung im Ortsteil „Am Schießbühel“ in der 

KG 63223 Gratwein umfasst sowohl unbebaute als auch bebaute Grundstücke in Hang- bzw. Kuppen-

lage. Die Flächen werden teilweise als Wiesen genutzt und sind teilweise in bestockter Form der Gar-

tennutzung vorbehalten. 

 

Der bauliche Bestand umfasst Wohnnutzungen sowie eine ehemals gewerblich genutzte Liegenschaft 

(Gastronomie), welche derzeit stillgelegt ist. 

 

Der Planungsbereich befindet sich südlich eines bestehenden, tradierten Siedlungsbestandes im Be-

reich „Am Schießbühel“. 

 

Auf Grundlage der durchgeführten Bestandsaufnahme und -analyse sowie unter Berücksichtigung der 

vorliegenden Gutachten wird das verfahrensgegenständliche Gebiet nicht als vollwertiges Bauland fort-

geführt. Stattdessen erfolgt die Ausweisung als Aufschließungsgebiet (WA und WR) mit Festlegung der 

erforderlichen Aufschließungserfordernisse. 

 

3.1.2 FESTLEGUNGEN DES ÖEK, PERIODE 1.00 

Die gegenständlichen Grundstücke sind gem. dem rechtskräftigen Örtlichen Entwicklungskonzept, Pe-

riode 1.00, der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel gem. Bestimmungen des § 3 (Festlegungen des 

Örtlichen Entwicklungskonzeptes/ Entwicklungsplanes) Abs. 2 Z.2. (räumlich-funktionelle Gliederung – 

die Örtlichen Funktionen) als Gebiete mit baulicher Entwicklung und Potenziale – Bereich mit zwei Funk-

tionen – Landwirtschaftlich geprägte Siedlungsgebiete und Wohnen, Bestand festgelegt. Bedingt durch 

die gegebenen tierhaltenden landwirtschaftlichen Betriebe im Nahbereich, wurden nachfolgende Fest-

legungen für das Planungsgebiet festgelegt: 

• § 3 (2) Z. 2 lit. a) leg. cit.: Gebiet mit baulicher Entwicklung für Wohnen 

• § 3 (2) Z. 2 lit. d) leg. cit.: landwirtschaftlich geprägte Siedlungsgebiete 

• Im gegenständlichen Gebiet wurden bestimmungsgemäß Bereiche mit zwei Funktionen (Wohnen/ 

landwirtschaftlich geprägte Siedlungsgebiete) festgelegt. Diese gegenständlichen Gebiete zeich-

nen sich dadurch aus, dass im Flächenwidmungsplan die jeweiligen Nutzungen gem. den beiden 

definierten Funktionen gem. § 3 (2) Z. 2 (Gebiete mit baulicher Entwicklung) leg. cit. bzw. Z. 3 (Örtli-

che Eignungszonen) leg. cit des gegenständlichen Wortlautes zulässig sind.  

 

Des Weiteren sind die unbebauten Grundstücksflächen südöstlich wie östlich des Schießbühel gem. § 

3 (2) Z. 2 lit. g) leg. cit. als sog. „Entwicklungspotenziale“ (punktierte Darstellung, Farbe jeweils nach 

Gebiet mit baulicher Entwicklung) festgelegt. Gemäß Legaldefinition dienen diese Flächen der planmä-

ßigen und bedarfsorientierten Weiterentwicklung bestehender (Siedlungs-)Strukturen während der ge-

samten Geltungsdauer des ÖEK, Periode 1.00, und allenfalls darüber hinaus. Für das gegenständliche 

Gebiet wurden keine Entwicklungsgrenzen im Entwicklungsplan festgelegt, vielmehr wurde das Gebiet 

zwischen der Kuppenlage des Schießbühel und der Talung durch die o. g. Funktionen verbunden. 
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Abb. 1: Ausschnitt aus dem geltenden ÖEK, Periode. 1.00, der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel , Ohne Maßstab 

 

3.1.3 FESTLEGUNGEN IM WIEDERVERLAUTBARTEN FLÄCHENWIDMUNGSPLAN DER EHEMALIGEN 

MARKTGEMEINDE GRATWEIN, PERIODE 4.00 

Der gegenständliche Änderungsbereich ist zur Gänze als vollwertiges Bauland Reines Wohngebiet 

(gem. § 30 (1) Z.1. StROG) und Allgemeines Wohngebiet (gem. § 30 (1) Z.2. StROG) festgelegt gewesen. 

Aus den Verordnungsgrundlagen lässt sich nicht ableiten, dass die verfahrensgegenständlichen Grund-

stücke die Voraussetzungen nach § 29 (2) StROG 2010 erfüllt haben bzw. erfüllen. 

Für das gegenständliche Hanglagengebiet wurden i.S. des geltenden Sachlichkeitgebotes und anzu-

wendenden Gleichheitsgrundsatzes von der Verordnungsgeberin geprüft, ob im bestehenden räumlich-

funktionellen Siedlungsgebiet ähnlich gelagerte Situationen ableitbar sind. Dies konnte auf Basis der 

anzuwendenden Kriterien verneinend beantwortet werden und sind keine weiteren Grundstücke im 

Umfeld betroffen. 

 

3.1.4 FORTFÜHRUNG DER FESTLEGUNGEN DES 4.FLÄCHENWIDMUNGSPLANES (STAMMPLAN) DURCH 

DAS FWP- ÄNDERUNGSVERFAHREN VF NR. 0.30 

Im Rahmen des FWP-Änderungsverfahrens VF: 0.30 wurden die in der nachfolgenden Abb. 2 dargestell-

ten Grundstücke (1125/19, .403, 1125/7 und 1125/8, alle KG 63223 Gratwein) bestimmungsgemäß als 

Aufschließungsgebiet für Reines Wohngebiet festgelegt. Über das gesamte Gebiet wurde die Bebau-

ungsfrist gelegt, da zum damaligen Zeitpunkt von einer Abbruchsbewilligung auszugehen war, welche 

jedoch später verworfen wurde. Demnach erfolgt dahingehend die Korrektur und werden alle bebauten 

Grundstücke von einer Bebauungsfrist befreit. Nachfolgende Aufschließungserfordernisse und öffent-

liche Interessen wurden im VF Nr. 0.30 festgelegt: 

Z.1. Bebauungsplan: Erstellung eines Bebauungsplanes im öffentlichen/siedlungspolitischen Interesse 

im Anlassfall gemäß § 40 (6) StROG. Für die Erfüllung dieses öffentlichen Interesses ist der Grund-

stückseigentümer/Konsenswerber zuständig. 

Z.2. Äußere Anbindung: Nachweis einer für den Verwendungszweck ausreichen dimensionierten Ver-

kehrserschließung / Anbindung an das bestehende Straßennetz (Beibringung verkehrstechnischer 
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Planung inkl. Erstellung eines verkehrstechnischen Gutachtens und Erstellen von Aufschließungs-

varianten). Nachweis der rechtlich gesicherten Zufahrtsmöglichkeit i.S. des § 5 Stmk. BauG. Fest-

legung einer möglichen Abtretung an die Gemeinde zur Besicherung von Schutzwegen / Parkie-

rungsflächen. Für die Erfüllung dieses Aufschließungserfordernisses ist der Grundstückseigentü-

mer/ Konsenswerber zuständig. 

Z.3. Infrastrukturelle Erschließung: Technische Infrastruktur in Verbindung mit der inneren Verkehrser-

schließung. Ausarbeitung einer technischen Infrastrukturplanung gemäß § 40 StROG. Für die Erfül-

lung dieses Aufschließungserfordernisses ist der Grundstückseigentümer/ Konsenswerber zustän-

dig. 

Z.4. Durchwegung: Sicherstellung einer ausreichend und den Richtlinien für Straßenbau entspre-

chende Durchwegung für Fußgänger. Herstellung von erforderlichen verkehrswirksamen Verbin-

dungen. Dies gilt insbesondere für Fußweg- und Radverbindungen. Für die Erfüllung dieses öffent-

lichen Interesses ist der Grundstückseigentümer/Konsenswerber zuständig. 

Z.5. Oberflächenentwässerung: Erstellung eines Oberflächenentwässerungskonzeptes (vgl. § 3 (2) Z.1 

des Wortlautes) aufgrund einer wasserbautechnischen Gesamtbetrachtung für das jeweils be-

troffene Gebiet. Für die Erfüllung dieses Aufschließungserfordernisses ist der Grundstückseigentü-

mer/ Konsenswerber zuständig. 

Z.6. Orts-, Straßen und Landschaftsbild: Integration in das bestehende Straßen-, Orts- und Land-

schaftsbild sowie in die umgebende Siedlungsstruktur. Abstimmung hinsichtlich Maß der bauli-

chen Nutzung und Berücksichtigung der Verordnung über die Zonierung des Baulandes der ehem. 

Gemeinde Gratwein und diesbezüglich insbesondere die Bebauungsrichtlinie Wohnen. Berück-

sichtigung der Vorgaben des installierten Gestaltungsbeirates der Marktgemeinde Gratwein-Stra-

ßengel. Berücksichtigung der Inhalte des (in Ausarbeitung befindlichen) Räumlichen Leitbildes der 

Marktgemeinde Gratwein-Straßengel. Für die Erfüllung dieses öffentlichen Interesses ist der 

Grundstückseigentümer/Konsenswerber zuständig.  

Z.7. Immission: Nachweis des Nichtvorliegens einer unzumutbaren Belästigung oder Gesundheitsge-

fährdung anhand einer Einzelfallprüfung nach dem Stand der Technik (zB. Berechnung anhand der 

Prognosemodelle GRAL/ GRAMM) aufgrund eines südlich gelegenen Tierhaltungsbetriebes (G<20) 

auf dem Grdst. Nr. 1124/1, KG 63233 Gratwein. Für die Erfüllung dieses Aufschließungserfordernis-

ses ist der Grundstückseigentümer/ Konsenswerber zuständig. 

Z.8. Rechtliche Einschränkungen: aufgrund gelt. Materienrechte (Forstrecht, Wasserrecht, Natur-

schutzgesetz, Denkmalschutzgesetz, Luftfahrtgesetz etc.; hier: Lage innerhalb des Geltungsberei-

ches der Verordnung über die Zonierung des Baulandes der ehem. Gemeinde Gratwein und dies-

bezüglich insbesondere die Bebauungsrichtlinie Wohnen). Für die Erfüllung dieses Aufschließungs-

erfordernisses ist der Grundstückseigentümer/ Konsenswerber zuständig. 
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Abb. 2: Ausschnitt aus der FWP-Änderung, VF Nr. 0.30, der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel , ohne Maßstab 

Die o.a. Aufschließungserfordernisse wurden auf Basis weiterführender rechtlicher/fachlicher Beurtei-

lungen differenziert betrachtet und einer aktualisierten, rechtlichen Beurteilung zugeführt (strengere 

Differenzierung der Bestimmungen gem. § 29 (3) Z.1. und Z.2. StROG). 

 

 

3.2 ÄNDERUNGEN / WEITERENTWICKLUNGEN FÜR DAS GEBIET DER FWP-ÄNDERUNG, VF 0.33 

3.2.1 ALLGEMEIN 

Auf Basis umfangreicher Bestandsaufnahmen und Bestandsanalysen im Zuge der Erstellung des RLB 

und von Verkehrsplanungen wurde erkannt, dass die weithin sichtbare Kuppen-/Hanglage des Schieß-

bühel einer besonderen Beachtung bedarf und die fortgeführten Festlegungen des wiederverlautbarten 

FWP, Periode 4.00, der Marktgemeinde Gratwein einer entsprechenden fachlichen/rechtlichen Anpas-

sung bedürfen. So wird der im räumlich-funktionellen Zusammenhang stehende Siedlungsraum des 

Schießbühels, welcher einer Siedlungsentwicklung zugeführt werden soll (mit möglichem Abbruch be-

stehender Strukturen) als Aufschließungsgebiet festgelegt. Unter Beachtung der Bestimmungen des § 

29 (3) StROG wurden die entsprechenden fehlenden Aufschließungserfordernisse im Wortlaut festge-

macht. Zusätzlich wird für das gesamte nunmehr als Aufschließungsgebiete festgelegte Gebiet ein Be-

bauungsplanzwang festgelegt (das Gebiet kann in Teilbebauungsplangebiete unterteilt werden). Im 

Zuge des Verfahrens zur Erstellung von (Teil-)Bebauungsplänen wird die Herstellung der Baulandvo-

raussetzungen sicherzustellen sein. 

 

3.2.2 GEÄNDERTE PLANUNGSVORAUSSETZUNGEN / ÖFFENTLICHES INTERESSE 

Gemäß der unter Punkt 3.1.2 aufgeführten Festlegungen des rechtkräftigen ÖEK, Periode 1.00, werden 

nunmehr die bereits genehmigten Entwicklungspotenziale gem. § 3 des Wortlautes zum ÖEK, Periode 

1.00, südöstlich wie östlich des Schießbühel unter Einschluss der Kuppenlage „Am Schießbühel“ statt 

bisher vollwertiges Bauland nunmehr als Aufschließungsgebiete gem. § 29 StROG festgelegt (Reines 

Wohngebiet im Westen, Allgemeines Wohngebiet im Osten). Wie im Wortlaut unter festgehalten, han-

delt es sich hier um die bestimmungsgemäße Fortführung der örtlichen Raumplanung auf Basis der gel-

tenden Grundlagen des ÖEK, Periode 1.00, und ergibt sich die gegenständliche FWP-Änderung aus den 

Bestimmungen des § 42 (8a) StROG. Gemäß § 42 (8a) leg. cit. ist eine Änderung des ÖEK und des FWP 
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nur bei einer wesentlichen Änderung der Planungsvoraussetzungen zulässig, wobei Änderungen des 

FWP, die im Rahmen eines von der Landesregierung genehmigten ÖEK erfolgen, vorgenommen werden 

dürfen. Hierzu sei auf die Fußnoten 16 und 17 des BauR Stmk. – Stmk. Baurecht, Kommentar, 6. Auflage 

(Schwarzbeck/ Freiberger/ Scharfe), Seite 1570 verwiesen. „Werden aufgrund wissenschaftlicher Un-

tersuchungen neue Informationen bekannt, können dadurch neue oder geänderte Planungsvorausset-

zungen entstehen. Aktuelle Hochwasserabflussuntersuchungen sind jedenfalls als geänderte Pla-

nungsgrundlagen zu werten, die auch zum Ziel haben, schwerwiegende volkswirtschaftliche Nachteile 

abzuwehren. … Ist ein vernünftiger Grund für eine Umwidmung nicht ersichtlich, stellt dies oft ein Indiz 

für Willkür oder für eine unsachliche Begünstigung von Sonderinteressen dar; die Vermutung der 

Rechtswidrigkeit liegt nahe.“ 

 

Im gegenständlichen Fall wurde auf Basis von fachlichen Untersuchungen erkannt, dass die bis dato 

durchgeführten Maßnahmen zur Oberflächenentwässerung weder dem Stand der Technik entsprechen 

noch auf Basis vorliegender wasserrechtlicher Bewilligungen vollzogen wurden. Für den ganzen Kup-

pen- wie Hangbereich sind umfangreiche Rückhaltemaßnahmen erforderlich, die Ableitung der rückge-

haltenen Oberflächenwässer hat zeitverzögert zu erfolgen bzw. sind die Wässer zu verrieseln. Dies be-

darf entsprechender umfangreicher Vorkonzeptionen und technischer Planungen. Mangels der gegebe-

nen Oberflächenentwässerung vor Ort ist bei Auftreten von Starkregenereignissen mit entsprechenden 

hohen Abflussraten zu rechnen und sind diese im Rahmen von weiterführenden Detailplanungen ent-

sprechend zu beachten und in Kombination mit den vorgesehenen Oberflächenentwässerungsmaß-

nahmen einer technischen Gesamtlösung zuzuführen. 

 

Seitens der Gemeinde wurden die im Amt evidenten Grundlagendaten für die Wasserversorgung und 

die Abwasserentsorgung beigebracht. Diese sind nicht tauglich zur Verwendung für die nachfolgenden 

Individualverfahren und sind hier umfangreiche Infrastrukturplanungen im Zuge von der Bebauungs-

planverfahren von den Eigentümern beizubringen. Für Teile der Aufschließungsgebiete sind weiterfüh-

rende Verkehrsplanungen notwendig, die eine Anbindungsmöglichkeit an das Gemeindestraßennetz 

belegen. 

 

Die im wiederverlautbarten Flächenwidmungsplan festgelegte Verkehrsanlage scheint eher zufällig 

bzw. willkürlich und verläuft diese teilweise über Bereiche, die mit Objekten bebaut sind. Im gegen-

ständlichen Änderungsverfahren erfolgt eine bestimmungsgemäße Herausnahme dieser Verkehrsflä-

che und wird diese umgewandelt in ein Aufschließungsgebiet für Reines Wohngebiet. Dies ist schon 

allein deshalb notwendig, da die geltenden Bestimmungen des § 22 Stmk. BauG eine Harmonisierung 

der Widmungsfestlegungen mit den Bauplatzgrenzen voraussetzt. 

 

Die Festlegung als Aufschließungsgebiet erfolgt zur Sicherstellung einer sicheren und geordneten Sied-

lungsentwicklung gemäß § 3 StROG, da die vollständige infrastrukturelle Erschließung für die konflikt-

freie Einbindung in das bestehende Siedlungsgefüge derzeit nicht ausreichend gesichert ist. Die gegen-

ständlichen Planungen sind daher von besonderem öffentlichem Interesse.  

Die Aufschließungsgebiete können in Teilabschnitten einer Bebauungsplanung (siehe Nummerierung 

und Abgrenzung im Bebauungsplanzonierungsplan) zugeführt werden, jedoch muss der Nachweis er-

bracht werden, dass spätere Planungsabschnitte eine gesicherte Zufahrt erhalten, sofern diese dzt. 

nicht vorhanden ist (insbesondere Grundstück Nr. 1126, 1127/2, 1125/8 und 1124/4)  
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3.3 AUFSCHLIESSUNGSERFORDERNISSE (§3) 

3.3.1 VERKEHRSTECHNISCHE ANBINDUNG  

Die verkehrstechnische Anbindung der Aufschließungsgebiete erfolgt hauptsächlich über die Gemein-

destraße „Am Schießbühel“ und wurden hierfür umfangreiche verkehrstechnische Untersuchungen 

durchgeführt.  

Dieses Aufschließungserfordernis wurde für all jene Grundstücke festgelegt, die über keine direkte An-

bindungsgegebenheiten verfügen. Für diese Grundstücke ist der Nachweis einer verkehrstechnischen 

Anbindungsmöglichkeit an das Gemeindestraßennetz im eigenen Wirkungsbereich zu prüfen und diese 

Anbindung in verwendungszwecktauglicher Ausführung herzustellen. Für das Aufschließungsgebiet Nr. 

514 ist ein solcher Nachweis nicht erforderlich, da dieses Gebiet eine direkte Anbindung an eine öffent-

liche Verkehrsfläche (ehem. Zufahrt zum Gasthof) hat. Auf Basis der zu erstellenden (Teil-)Bebauungs-

pläne sind für die im Wortlaut aufgeführten Gebiete diese verkehrstechnischen Anbindungen nachzu-

weisen und auch herzustellen. Zur Erfüllung dieses Aufschließungserfordernisses bedarf es keines Zu-

tuns Dritter und sind hierfür die Grundeigentümer eigenverantwortlich. 

 

Anmerkung zur äußeren Anbindung: 

Gemäß dem Verkehrskonzept 2024, erstellt von der RZP ZT GmbH (GZ: S16/24, September 2024), ist die 

Erschließung über die bestehende Gemeindestraße „Am Schießbühel“ aufgrund des geringen prognos-

tizierten Verkehrsaufkommens als ausreichend zu beurteilen. 

Im Verkehrskonzept wird zudem darauf hingewiesen, dass seitens der Landesstraßenverwaltung in Ab-

stimmung mit der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel eine Variantenstudie zum Ausbau der L316 – 

St.-Bartholomä-Straße in Ausarbeitung ist. Der T-Knoten „L316 / Am Schießbühel“ wird im Zuge dieser 

Ausbaustudie untersucht und mögliche Verbesserungsmaßnahmen werden erarbeitet. 

Ziel der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel ist es, nach Maßgabe der verfügbaren finanziellen Mittel 

sowohl die Gemeindestraße „Am Schießbühel“ als auch deren Einbindung in die L316 (Kreuzungsbe-

reich) in Abstimmung mit der Landesstraßenverwaltung zu verbessern. 

 

Hinweis zu Verkehrsgutachten „Fischer“: 

Vom Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 16, wurde eine verkehrstechnische Stel-

lungnahme (GZ: ABT16-9947/2023-39, Datum: 18.03.2026) zur Beurteilung des Gutachtens von Herrn 

DI Fischer mit dem Titel „Beurteilung der Verkehrssituation „Am Schießbühel“ in der Marktgemeinde 

Gratwein-Straßengel (GZ: A-2028-1282-03064)“ vom 11.02.2026 abgegeben. 

Der beauftragte Amtssachverständige gelangt dabei zu folgender fachlicher Beurteilung: 

„… 

Aus fachlicher Sicht entspricht das Verkehrsgutachten von Hrn. DI Thomas Fischer nicht dem 

Stand der Technik und daher wird von Seiten des ASV empfohlen, dieses Gutachten beim an-

stehenden Raumordnungsverfahren nicht für die behördliche Beweiswürdigung heranzuzie-

hen. 

…“ 
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Anmerkungen zu Fußweganbindung: 

Wenngleich eine ausdrückliche Festlegung als öffentliches Interesse im Wortlaut nicht erfolgt, besteht 

ein öffentliches Interesse an der Herstellung fußläufiger Verbindungen zu den bestehenden Gemein-

destraßen. 

Im siedlungspolitischen Interesse der Gemeinde liegt insbesondere die fußläufige Anbindung aller Teil-

bereiche, um den Fußverkehr zu attraktiveren, den Modal Split zugunsten nachhaltiger Mobilitätsfor-

men zu verschieben und den motorisierten Individualverkehr (MIV) in der exponierten Lage zu reduzie-

ren. 

Diese Zielsetzung basiert auf den Bestimmungen des § 29 Abs. 3 StROG in Verbindung mit § 41 Abs. 1 

lit. c leg. cit. Die Zuständigkeit der Gemeinde ist insbesondere dort gegeben, wo konkrete Maßnahmen 

im öffentlichen bzw. siedlungspolitischen Interesse – auch im Hinblick auf die Interessen der Anrainer 

– gesetzt werden. 

Die Verwendungszwecktauglichkeit der Zulaufstrecken (insbesondere L316 sowie die Gemeindestraße 

„Am Schießbühel“) wurde durch verkehrstechnische Untersuchungen geprüft und im Falle einer ge-

samthaften Bebauung des Kuppen- und Hanggebietes positiv beurteilt. 

 

3.3.2 SCHMUTZWASSERENTSORGUNG/ KANAL UND TRINKWASSSERVERSORGUNG 

Für die gegenständlichen Grundstücke ist die Anbindung an das Gemeindewassernetz sowie das Ka-

nalnetz herzustellen, dies unter Berücksichtigung der vorliegenden Kapazitäten, Druckverhältnisse und 

topografischen Situationen. Für die infrastrukturellen Erschließbarkeiten wurden Vorerhebungen 

durchgeführt und sind entsprechende Planungen durch die Eigentümer im Rahmen des Verfahrens zur 

Erstellung der (Teil-)Bebauungspläne von erforderlich (z.B.: Verstärkung des Leitungsnetzes, erforderli-

che Drucksteigerungsanlagen, Leitungsführungen innerhalb der Bebauungsplangebiete, uam.). Zur Er-

füllung dieses Aufschließungserfordernisses bedarf es keines Zutuns Dritter und sind hierfür die Eigen-

tümer verantwortlich. Die Grundlagen sind bestimmungsgemäß in die Verordnungsgrundlage des Be-

bauungsplanes einzuarbeiten. 

 

3.3.3 OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG/UMWELTSCHUTZ  

Auf Basis der vorliegenden bodenmechanischen und geologischen Untersuchungen wurde klargestellt, 

dass die gänzliche Versickerung aller anfallenden Oberflächenwässer auf den jeweiligen Bauplätzen 

nicht anzuraten ist (vgl. Beilage – Geotechnisches Gutachten Insitu vom 23.02.2022, GZ: 294221). Im 

Rahmen der zu erstellenden (Teil-)Bebauungspläne sind Maßnahmen hinsichtlich Retentierung bzw. 

Ableitung bis zum nächsten Vorfluter festzumachen bzw. Nachweise zur Verrieselung vorzulegen (vgl. 

hierzu Beilage – Plandarstellung Oberflächenwasserkanal der öffentlichen Straßenanlagen, Verfasser: 

Marktgemeinde Gratwein-Straßengel vom 07.08.2025). Für ein Teilgebiet der Aufschließungsgebiete 

kann die Oberflächenentwässerung über einen Bestandsbrunnen erfolgen und wurden hierzu entspre-

chende Voruntersuchungen durch die Eigentümer durchgeführt. Die Zuständigkeit der Gemeinde findet 

sich in der Planung und Ausführung allenfalls erforderlicher Regenwasserkanalisationssysteme, die i.B. 

der öffentlichen Verkehrsflächen geführt werden. Seitens der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel 

wurden am 07.08.2025 die entsprechenden Plangrundlagen hierzu ausgearbeitet und zur Einarbeitung 

für die gegenständliche FWP-Änderung zur Verfügung gestellt (sh. Beilagen) (im Falle einer Ableitung in 

die bestehenden Regenwasserkanalsysteme wäre zu verifizieren, ob eine technische Einleitung in zeit-

verzögerter Form möglich/zulässig ist). Bei Lösungsansätzen der Versickerung vor Ort, Retentierung 
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und Verrieselung (ohne Regenwasserkanalisation) bedarf es keines Zutuns der Gemeinde. Die ausge-

arbeiteten Grundlagen sind bestimmungsgemäß in die Verordnungsgrundlage des Bebauungsplanes 

einzuarbeiten. 

 

3.4 BEBAUUNGSPLANZONIERUNG (§ 4) 

Für die Aufschließungsgebiete wird die Verpflichtung zur Erstellung eines Bebauungsplanes festgelegt, 

dies einerseits zur Sicherstellung und Zusammenführung der Erfüllung der Aufschließungserforder-

nisse, sowie zur Festlegung zusätzlicher Kriterien, welche für die Eingliederung in das Orts- und Land-

schaftsbild sorgen. 

 

Im § 4 des Wortlautes zur FWP-Änderung wird die Erstellung von Teil-Bebauungs-/Teilbereichsplänen 

als zulässig festgelegt, wenn die Erfüllung der Aufschließungserfordernisse für die Teil-Bebauungspläne 

gesondert erfolgen kann und diese Teil-Bebauungspläne auch aufeinander abgestimmt sind (i.S. der 

anzuwendenden Bestimmungen des § 41 (1) und (2) leg.cit). Hierzu sei nachfolgend ausgeführt: Prioritär 

ist daran gedacht, die Kuppen-/Hanglage der GST-NR 1125/19 u.a. (ehem. Bereich des Gasthofes samt 

Wohnhaus) einer Bebauung zuzuführen. Die übrigen GST-NR 1126 und 1127/2 sowie 1124/4 werden aus 

heutiger Sicht zu einem späteren Zeitpunkt einer Bebauungsplanung zugeführt werden. 

 

Für den Teil-Bebauungsplan der Kuppen-/Hanglage (Am Schießbühel) gilt: 

Die Objekte westlich und nördlich des Bebauungsplangebietes (vgl. nachfolgende Abbildung) zeigen 

hinsichtlich Geschossigkeit, Proportion und Ausrichtung nachfolgendes Bild: Es handelt sich hier um 

ein kleinstrukturiertes Einfamilienwohnhausgebiet in Kleinhausstruktur, welche unterschiedliche Ge-

schossigkeiten, Dachformen und Farben aufweisen. So befinden sich im östlichen Teil teils eingeschos-

sige Objekte ohne Dachraumausbau, im nördlichen Hangteil zweigeschossige mit Satteldach bzw. mit 

ausgebaute Dachgeschosssituationen. 

Vom klassischen Satteldach ausgehend befinden sich hier auch Walmdächer bzw. Satteldach mit Ab-

walmungen und mehr oder weniger größeren Seitengiebelkonstruktionen. Im Zuge des gegenständli-

chen Teil-Bebauungsplanes „Am Schießbühel“ ist einerseits im Sinne der Vorgaben des Räumlichen 

Leitbildes von Kleinhäuserstrukturen auszugehen und sind diese an die Gebietsgegebenheiten der 

Struktur nördlich hievon gelegen entsprechende Abstimmungen dienlich. Im südlichen Anschluss an 

dieses Gebiet angrenzend befinden sich im Hanglagenbereich (exponiert) nur wenige Objekte, diese 

weisen Ein- bis Zweigeschossigkeit mit ausgebautem Dachgeschoss auf. Am Talgrund (Hangfuß) befin-

den sich unterschiedliche Objekte mit unterschiedlichen Größenordnungen, im Gepräge zweigeschos-

sige Objekte mit ausgebautem Dachgeschoss, Kombinationen aus klassischen Satteldachhäusern in 

1+D und zweigeschossigen Objekten mit Pultdachkonstruktionen. Generell sind rechteckige Baufor-

men in 2:3 Ausmaßen anzutreffen. 

 

Für die Grundstücke Nr. 1126 und 1127/2 relevante angrenzende Bebauungen: 

Nördlich der neu festgelegten Aufschließungsgebiete befindet sich Freiland/Wald und befinden sich 

hier keine Objekte. Im südöstlichen Anschluss im Hangbereich befindet sich ein größeres Wohnobjekt 

in 3-geschossiger Ausführung mit Satteldach mit angebauten Wirtschaftsobjekten, am Hangfuß zwei-

geschossige Objekte mit Satteldachausführungen. Die gegenständlichen Teilbebauungspläne betten 

sich zwischen dem Bestandsgebiet Am Schießbühel“ (sh. oben), dem Teil-Bebauungsplan „Am Schieß-

bühel“ (sh. oben) und den unbeschrieben Bestandstrukturen ein und sind auch hier entsprechende 
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Festlegungen hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung dienlich, welche durchaus jenen des Teil-

Bebauungsplanes entsprechend werden 

 

Eine Teilung in Planungsabschnitte ist aus fachlicher Sicht sinnvoll, da unterschiedliche Nutzungssitu-

ationen bestehen. Wesentlich ist dabei, dass jeder Planungsabschnitt eine gesicherte Anbindung an 

das übergeordnete Straßennetz erhält. Insbesondere ist sicherzustellen, dass ein erster Planungsab-

schnitt die verkehrliche Erschließung dahinterliegender Grundstücke nicht beeinträchtigt oder verhin-

dert. 

 

Die zulässige Abgrenzung der einzelnen Teilabschnitte ist dem Bebauungsplanzonierungsplan zu ent-

nehmen. 

 

 

3.4.1 HINWEIS ZUR THEMATIK DER FUSSWEGANBINDUNG 

Im Sinne der Energieraumplanung, insbesondere zur Förderung des Fußverkehrs, ist die Wiedererrich-

tung der Fußwegverbindung zwischen der Gemeindestraße „Am Schießbühel“ und der Gemeindestraße 

„Stallhofstraße“ von besonderem öffentlichem Interesse. Dadurch wird der Weg zur nächstgelegenen 

ÖV-Bushaltestelle, insbesondere für Schulkinder, verkürzt. 

 

Mit der Wiedererrichtung wird zudem eine historische Wegverbindung vom Tal zum Ortsteil „Kierl“ so-

wie zum seinerzeitigen Gasthaus reaktiviert. Der Fußweg kann dabei größtenteils über öffentliches Gut 

geführt werden. 

 

 
Abb. 3: Orthofoto mit Kaster und Darstellung des Regionalverkehr Bus und Haltestellen  (Quelle: GIS-Stmk.) 
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3.4.2 HINWEIS ZUR GELTENDEN BEBAUUNGSRICHTLINIE WOHNEN GEM. VERORDNUNG ÜBER DIE 

ZONIERUNG DES BAULANDES 

Für das gegenständliche Gebiet ist die Bebauungsrichtlinie Wohnen – Zone I der ehemaligen Marktge-

meinde Gratwein geltend. Darin werden Festlegungen zur Bebauung eines großflächigen Gebietes der 

ehemaligen Gemeinde getroffen, welche im Bauverfahren einzuhalten sind. 

 

Nach Schwarzbeck/Freiberger/Scharfe (Stmk BauR6 (2024) Anm 1 zu § 67 StROG) bedeutet das Weiter-

bestehen der Bebauungsrichtlinie gem. § 67 Abs 4 StROG, dass auch jene Bestimmungen des ROG 

1974, die Grundlage für die Erlassung der Bebauungsrichtlinien waren, insoweit weitergelten, als sie 

Grundlage für die Bebauungsrichtlinien sind. 

Die Bebauungsrichtlinie – Wohnen (Zone 1) ist nach wie vor in Bestand (da integrierender Bestandteil 

des wiederverlautbarten Wortlautes zum FWP Nr. 4.00 der Marktgemeinde Gratwein. Die Flächen, auf 

welche die Bebauungsrichtlinie anzuwenden ist, sind in einer planlichen Darstellungen als Teil der Ver-

ordnung ausgewiesen. Das gegenständliche Verfahrensgebiet befindet sich innerhalb des Geltungsbe-

reiches der Richtlinie. 

Die Festlegungen der Bebauungsrichtlinien, welche für einen Bereich gelten, wo (Teil-)Bebauungspläne 

zu erstellen sind, sind anlassbezogen mit Rechtskraft der Bebauungspläne aufzuheben und hierfür die 

verfahrensrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. Verneinenden Falles gelten für dasselbe Pla-

nungsgebiet alle Verordnungen und sind diese Bestimmungen allesamt für die nachfolgenden Individu-

alverfahren bestimmend. 

In der o.g. Verordnung (Bebauungsrichtlinie – Wohnen) wird überdies festgehalten, dass sich „die Zone 

in einem ortsbildmäßig geschützen Bereich befindet“. Nach Prüfung der Rechtsgrundlagen kann fest-

gehalten werden, dass diese Aussage nicht den geltenden VO-Grundlagen entspricht und sich dieses 

Gebiet außerhalb jeglicher „Ortsbildschutzzone“ befindet. 

 

 
Abb. 4: Ausschnitt Zonierung des Baulandes mit Festlegung der Bebauungsrichtlinie Wohnen – Zone I , ohne Maßstab 
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Abb. 5: Ausschnitt aus der Abgrenzung des Ortsbildschutzgebietes Gratwein, ohne Maßstab 
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3.4.3 HINWEIS ZUM RÄUMLICHEN LEITBILD (RLB) 1.0 

Die Gemeinde hat im eigenen Wirkungsbereich, insbesondere zur Vorbereitung der Bebauungsplanung, 

für das gesamte Gemeindegebiet ein Räumliches Leitbild als Teil des Örtlichen Entwicklungskonzeptes 

ausgearbeitet (laufendes Verfahren). Zur Wahrung der im RLB festgemachten Festlegungen wurde be-

stimmungsgemäß eine sog. Bausperre-Verordnung nach § 9 StROG erlassen. Im RLB sind für alle Nut-

zungsarten gem. § 26 (1) StROG (Bauland, Verkehrsflächen, Freiland) Grundsätze und Ziele zur Bebau-

ungsweise, zum Erschließungssystem und zur Freiraumgestaltung festgelegt. Das gegenständliche Ge-

biet selbst befindet sich innerhalb der Typologie „Kleinhausgebiet“ und wurden hier bestimmungsge-

mäße Ziele und Maßnahmen festgelegt. 

Für das verfahrensgegenständliche Gebiet wurden Zielsetzungen und Maßnahmen getroffen, die im 

Rahmen von (Teil-)Bebauungsplänen und Bauverfahren zu berücksichtigen sind. Die Festlegungen des 

RLB bedingen eine hinreichende einheitliche Entwicklung des exponierten Gebietes im Rahmen der zu 

erstellenden Teilbebauungspläne. Mit Durchführung des Verfahrens zur Erstellung des Bebauungspla-

nes nach den geltenden Bestimmungen des § 40 StROG werden die zum Zeitpunkt der Beschlussfas-

sung des Bebauungsplanes geltenden vorliegenden Festlegungen/ Zielsetzungen in die Verordnungs-

grundlage des Bebauungsplanes implementiert. Hierzu gehören Dachformen, Gestaltungsvorgaben, 

zulässige Geschossigkeiten, Farben und Materialien uam. 

 

3.4.4 HINWEIS ZU GRAD DER BODENVERSIEGELUNGSFLÄCHE UND EIN GRÜNFLÄCHENFAKTOR  

Verordnung der Marktgemeinde Gratwein mit der der Grad der Bodenversiegelungsfläche und ein Grün-

flächenfaktor für das Gemeindegebiet der MG Gratwein-Straßengel festgelegt werden (Verordnung vom 

27.11.2024, GZ: A-2024-1282-02507):  

Für das gesamte Gebiet der MG Gratwein-Straßengel gilt die gemeindeeigene Verordnung hinsichtlich 

der Festlegung eines Bodenversiegelungsflächengrades sowie eines Grünflächenfaktors. Diese Vorga-

ben sind in die Bebauungsplanverordnung aufzunehmen und gelten für die nachfolgenden Individual-

verfahren. 

 

 

3.5 BAULANDMOBILISIERUNG (§ 5) 

Die Baulandmobilisierung erfolgt gemäß der aktuellen Rechtslage gem. § 34 StROG. 
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3.6 SONSTIGE PLANUNGSGRUNDLAGEN 

3.6.1 AUSWEISUNG IN DER REGIONALPLANUNG 

Das regionale Entwicklungsprogramm (REPRO) LGBl. Nr. 87/2016 enthält für diesen Planungsbereich 

„keine spezifischen Festlegungen“, sowie „teilregionales Zentrum“. 

 

 
Abb. 6: Ausschnitt aus dem REPRO für den steirischen Zentralraum – Vorrangzonenkarte - (LGBl. Nr. 87/2016) 

 

Forderung: 

„… 

(2) Vorrangzonen für die Siedlungsentwicklung sind die im Regionalplan (Anlage 1 zu dieser Verordnung) 

festgelegten Siedlungsschwerpunkte, allenfalls von Gemeinden im Rahmen der örtlichen Raumplanung 

festgelegte örtliche Siedlungsschwerpunkte, Bereiche mit innerstädtischer Bedienungsqualität im öf-

fentlichen Personennahverkehr sowie die Bereiche entlang der Hauptlinien des öffentlichen Personen-

nahverkehrs.   

1. Für Vorrangzonen für die Siedlungsentwicklung gelten folgende Zielsetzungen:  

 a) Entwicklung einer funktionsdurchmischten, auf bestehende Nahversorgungseinrichtungen und die 

Möglichkeiten des öffentlichen Personennahverkehrs, Fahrrad- und Fußgängerverkehrs abgestimmten 

Siedlungsstruktur auf regionaler und Gemeindeebene (Durchmischung der Funktionen Wohnen, Arbei-

ten, Versorgung und Erholung zur Wegeminimierung unter Vermeidung bzw. Verringerung gegenseitiger 

Beeinträchtigungen). 

b) Erhaltung bzw. Verbesserung der Wohnqualität durch Maßnahmen der Stadt- und Ortsentwicklung 

und Wohnumfeldverbesserung sowie der Gestaltung des Freiraumes.  

c) Vorrangige Ausrichtung des Wohnungsneubaues auf Vorrangzonen für die Siedlungsentwicklung. 

 

2. Für Vorrangzonen für die Siedlungsentwicklung gelten folgende Festlegungen:  
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a) Zur flächensparenden Siedlungsentwicklung darf für Baugebiete in ÖV-Bereichen mit innerstädti-

scher Bedienungsqualität bzw. entlang der Hauptlinien des öffentlichen Personennahverkehrs in den 

Flächenwidmungsplänen der Gemeinden innerhalb eines 300Meter-Einzugsbereiches von Haltestellen 

und vollsortierten Lebensmittelgeschäften die Mindestbebauungsdichte von 0,3 gemäß Bebauungs-

dichteverordnung i.d.F. LGBl. Nr. 58/2011 nicht unterschritten werden.  

b) Vorrangzonen für die Siedlungsentwicklung sind von Widmungs- und Nutzungsarten, die eine bestim-

mungsgemäße Nutzung verhindern bzw. gefährden, freizuhalten…“ 

Mit der vorliegenden Änderung des Flächenwidmungsplanes kann kein Widerspruch zum Regionalen 

Entwicklungsprogramm erkannt werden. 

 

3.6.2 RAUMORDNUNGSGRUNDSÄTZE 

Eine Übereinstimmung mit den Raumordnungsgrundsätzen ist gegeben, da die gegenständliche Ände-

rung des Flächenwidmungsplanes lediglich eine geringfügige Erweiterung des Baulandes vorsieht und 

vorrangig der Herstellung einer rechtssicheren Planungsgrundlage sowie der Sicherstellung einer nach-

haltigen und geordneten Siedlungsentwicklung im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben dient. 

In Ergänzung hierzu wird festgehalten: 

• Durch die vorgesehene Änderung des Flächenwidmungsplanes wird durch die gleichzeitige Festle-

gung von Aufschließungserfordernissen sichergestellt, dass die Qualität der natürlichen Lebens-

grundlagen durch eine sparsame und sorgsame Verwendung der natürlichen Ressourcen (Boden, 

Wasser und Luft) erhalten bleibt. 

• Die Nutzung der Grundflächen erfolgt unter Beachtung eines sparsamen Flächenverbrauchs; eine 

wirtschaftliche Aufschließung wird angestrebt und gegenseitige nachteilige Beeinträchtigungen 

werden weitgehend vermieden. Auf Grundlage der Zielsetzungen des ÖEK sowie des Regionalen 

Entwicklungsprogrammes wird einer Zersiedelung der Landschaft entgegengewirkt. 

• Im Rahmen der getroffenen Festlegungen, insbesondere durch die Erstellung eines Bebauungspla-

nes, wird sichergestellt, dass die Ordnung benachbarter Räume sowie raumbedeutsame Planun-

gen und Maßnahmen der Gebietskörperschaften aufeinander abgestimmt werden. 

 

3.6.3 STRATEGISCHE UMWELTPRÜFUNG UND ALPENKONVENTION 

Gemäß § 4 StROG ist in der örtlichen Raumplanung sowohl bei der Erstellung des örtlichen Entwick-

lungskonzeptes (ÖEK) als auch des Flächenwidmungsplanes (FLWPL) und deren Änderungen eine Stra-

tegische Umweltprüfung (SUP) durchzuführen.  

 

Der gegenständliche Änderungsbereich wurde bereits auf Ebene des ÖEK, Periode 1.00 einer Umwelt-

prüfung, einschließlich der Prüfung der Zielsetzungen der Alpenkonvention (das Planungsgebiet liegt im 

Geltungsbereich der Alpenkonvention, BGBl. 477/1995 i.d.F. BGBl. III 18/1999), unterzogen. Aus einer 

erneuten Prüfung sind keine zusätzlichen oder vertiefenden Erkenntnisse hinsichtlich potenzieller Um-

weltauswirkungen zu erwarten. Die im Rahmen der ÖEK-Erstellung gewonnenen Prüfergebnisse sind 

daher auch für die vorliegende Änderung des Flächenwidmungsplanes maßgeblich. Das Kriterium der 

Abschichtung kommt zur Anwendung, sodass keine weiteren umweltbezogenen Untersuchungen erfor-

derlich sind. 
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3.6.4 LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE MIT TIERHALTUNG 

Auf Grundlage der Raumordnungsgesetznovelle LGBl. Nr. 45/2010 wurde seitens der Marktgemeinde 

vorsorglich eine Erhebung des Tierbestandes in unmittelbarer Umgebung des Planungsgebietes durch-

geführt. Dabei wurde festgestellt, dass im Nahbereich weiterhin landwirtschaftliche Betriebe bestehen, 

die eine Tierhaltung betreiben und somit über bestehende Emissionsrechte verfügen. 

 

 

 
Abb. 7: Übersicht aller erhobenen Hofstellen , auf Grundlage der Bekanntgaben der Gemeinde Gratwein-Straßengel, Betriebe mit 
konsensloser Tierhaltung in rot, Betriebe mit baurechtlich bewilligter Tierhaltung in grün. 

 
Abb. 8: Geruchssimulation – Mischgeruchskriterium / Geruchszone auf Ebene FWP , Höhe 1,5m über dem Gelände, bei 1 GE/m³ 
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Das Ergebnis der Simulationen zeigt, dass das Planungsgebiet außerhalb von Geruchszonen liegt. 

 

Die Ergebnisse der Geruchssimulationen und die vollständige Dokumentation der Tierhaltungsbetriebe 

ist den Beilagen zu entnehmen. 

 

 

3.7 BEFUND 

3.7.1 DIE LAGE DES PLANUNGSGEBIETES  

Das Planungsgebiet liegt südwestlich des Ortskerns von Gratwein.  

 
Abb. 9: Orthofoto mit Ortsbezeichnungen (Quelle: GIS-Steiermark) 

Längs der Villengasse und der Stallhofstraße besteht eine dichtere Bebauung, die hangaufwärts Rich-

tung Südwesten in locker bebautes Siedlungsgebiet und landwirtschaftliche Nutzflächen und Waldflä-

chen übergeht.  

 

Anzumerken ist, dass im Bereich „Am Schießbühel“ derzeit eine direkte Fußweganbindung zur Stallhof-

straße fehlt. 

 

Die nachfolgenden Drohnenbilder der ANKO ZT GmbH, Aufnahmedatum: 07.12.2022, zeigen die örtli-

chen Gegebenheiten. Gut erkennbar ist, dass der zur Bebauung vorgesehene Bereich eine erhebliche 

Sichtbeziehung zu den Talgründen aufweist und gesetzte Bebauungen im Bereich der Kuppe/ Hanglage 

vom Tal aus sehr gut eingesehen werden können. 
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Abb. 10: Drohnenfoto – Blickrichtung Norden (Aufnahme: ANKO ZT GmbH vom 07.12.2022) 

 
Abb. 11: Drohnenfoto – Blickrichtung Osten (Aufnahme: ANKO ZT GmbH vom 07.12.2022) 

 
Abb. 12: Drohnenfoto – Blickrichtung Süden (Aufnahme: ANKO ZT GmbH vom 07.12.2022) 
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Abb. 13: Drohnenfoto – Blickrichtung Westen (Aufnahme: ANKO ZT GmbH vom 07.12.2022) 

 
Abb. 14: Drohnenfoto – Blickrichtung Nordosten (Aufnahme: ANKO ZT GmbH vom 07.12.2022) 

 

3.7.2 NUTZUNGEN 

Seit Schließung des Gasthauses „Am Schießbühel“ dominiert im Beurteilungsgebiet die Wohnnutzung. 

Reste kleinbäuerlicher Anwesen sind im Südosten und Südwesten noch vorhanden. 

 

3.7.3 HÖHEN UND TOPOGRAPHIE 

Das Gelände steigt von der Villengasse im Norden und der Stallhofstraße im Osten nach Südwesten an 

und wird durch einen tiefen bewaldeten Graben durchschnitten. „Am Schießbühel“ hat Plateaulage und 

schiebt sich dieser Höhenrücken markant nach Osten vor. Die Nordflanke dieses Plateaus ist ebenfalls 

bewaldet. Gemäß den Zielsetzungen des Örtliches Entwicklungskonzept, Periode 1.0 sollen diese Flan-

ken im Süden und Osten bebaut werden und im Norden als bewaldete Erholungsfläche erhalten blei-

ben. 

 

In Kierl sind neben einigen Einfamilienhäusern ein gemischt geführter landwirtschaftlicher Betrieb vor-

handen. 



 

Seite 36 von 45 
FWP-Ä, „Am Schießbühel“ VF: 0.33 

Marktgemeinde Gratwein-Straßengel 
© HEIGL CONSULTING ZT GmbH; GZ: HC48_2.03a 

 
Abb. 15: Geländeschummerung Planungsgebiet, Ortsplan (Quelle: GIS-Steiermark) 

 

3.7.4 BODEN 

Seitens der Insitu Geotechnik ZT GmbH wurden im Jahre 2021 Untergrunderkundungen in Form von 4 

Schürfschlitzen durchgeführt und befanden sich die Endteufen der Aufschlüsse zwischen 3,0 und 3,4 

m unter der GOK. Aus den beiliegenden Gutachten entnehmbar ist eine Beschreibung des Bodenauf-

baus und besteht die Oberfläche aus einem humosen Oberboden (bis ca. 50 cm Tiefe), darunter liegen 

anthropogene Anschüttungen in Form von schluffigen Sanden bis kiesigen Sanden vor (Tiefe ca. 0,6 bis 

2,7 m unter GOK). Hernach findet sich eine feinkörnige Deckschicht aus schluffigen Feinsanden in lo-

ckerer bis mitteldichter Lagerung (Tiefe 1,0 bis 2,6 m unter GOK), ab einer Tiefe von 0,9 bzw. 3,2 unter 

GOK wurden geringkiesige bis kiesige, schluffige Sande vorgefunden. Des Weiteren wurden hydrogeo-

logische Verhältnisse beurteilt und finden sich im Gutachten Geotechnische Beurteilungen hinsichtlich 

Tragfähigkeit, Geländestabilität und Bodenmechanischer Kennwerte. Das Geotechnische Gutachten 

umfasst ebenso Angaben zur Planung und Bauausführung (die Baugrube und die Gründung betreffend) 

und der Verbringung der Niederschlagswässer. 
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3.7.5 IMMISSIONSSCHUTZ 

• LÄRMSCHUTZ:  

Die Planungsrichtwerte lt. ÖNORM S 5021 sind einzuhalten. 

 
• FEINSTAUB:   

Das Planungsgebiet befindet sich innerhalb des Sanierungsgebietes „Außeralpine Steiermark“. Die 

Bestimmungen der Stmk. Luftreinhalteverordnung 2011 sind zu beachten. 

 

3.7.6 BAULANDBEDARF/ BODENVERBRAUCH/ VERSIEGELUNG 

Mit der vorliegenden Änderung des Flächenwidmungsplanes, VF: 0.33 erfolgen geringfügige Baulander-

weiterungen: 

• Erweiterung Reines Wohngebiet  rd. 600 m² 

 

Geringfügige Änderungen, die sich aufgrund von Anpassungen an den aktuellen Kataster ergeben, blei-

ben bei den oben angeführten Angaben unberücksichtigt. 

 

Eine Änderung von Bebauungsdichten (BBD) erfolgt nicht. 
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3.8 SCHLUSSFOLGERUNG 

Die Festlegung als Aufschließungsgebiet samt verpflichtender Erstellung von (Teil-)Bebauungsplänen 

für sämtliche betroffene Grundstücke erfolgt aufgrund nachweislich ableitbarer geänderter Planungs-

voraussetzungen, die in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben werden. 

 

Die festgelegten Aufschließungserfordernisse und Öffentlichen Interessen wurden auf Basis aktuell 

vorliegender Grundlagen abgeleitet und nach rechtlichen Vorgaben differenziert. 

 

Die gegenständliche Änderung steht in keinem Widerspruch zu den Raumordnungsgrundsätzen gem. § 

3 StROG, da mit dieser Änderung eine weitgehende Vermeidung gegenseitiger nachteiliger Beeinträch-

tigungen erfolgt. Ferner wird den Bestimmungen des § 39 (1) Z.3 StROG entsprochen und kann anstelle 

eines Auflageverfahrens ein Anhörungsverfahren durchgeführt werden, da die beabsichtigte Änderung 

im Rahmen eines von der Landesregierung genehmigten Örtlichen Entwicklungskonzeptes erfolgt. 

 

Die Festlegung des Bebauungsplangebietes ist zur Wahrung der Einheitlichkeit der Planung und Adap-

tierung der Instrumente der Bebauungsrichtlinie erforderlich. Da eine Änderung der Bebauungsrichtli-

nie für diese exponierte, zum Teil unbebaute Lage rechtlich nicht mehr möglich ist, war dieser Bereich 

in einen Bereich mit einer Bebauungsplanpflicht überzuführen, um die Vorgaben an die Bebauung ent-

sprechend anpassen und adaptieren zu können. Die Rückführung in Aufschließungsgebiete erfolgte 

überall dort, wo die im Wortlaut aufgeführten Aufschließungserfordernisse festzumachen waren. 

 

Die einbezogenen Grundstücke sind überdies geeignet in ihrer Gesamtheit das Bild und die Ansicht des 

geschützten Ortskernes Gratwein aufgrund der vorliegenden Hang-/Kuppenlage zu prägen und zu be-

einflussen. Insbesondere hinsichtlich der Höhenentwicklung und der Dach- und Fassadengestaltung 

bedarf es hier eines sorgsamen Umganges und darauf abzustellender Vorgaben. Die Vorgaben der Be-

bauungsrichtlinie sind hier zu unbestimmt gehalten, um eine den Vorgaben des StROG entsprechende 

Entwicklung dieses exponierten Gesamtbildes sicherzustellen und eine harmonische Gestaltung des 

Gesamtbildes zu gewährleisten.  Die bestehende Bebauungsrichtlinie kann (konnte) diesem planeri-

schen Anliegen nur begrenzt Rechnung tragen und entsprechen, weshalb eine Überführung dieses Be-

reiches in ein Bebauungsplanpflichtgebiet erforderlich wurde. 

 

Aus der Sicht der örtlichen Raumplanung liegt die beantragte Änderung des Flächenwidmungsplanes, 

VF: 0.33, im öffentlichen Interesse und ist genehmigungsfähig. 

 

Hinweise: 

Schreiben der Abteilung 17 – Landes- und Regionalentwicklung, Amt der Stmk. Landesregierung, vom 

10.10.2016, GZ: ABT17-26003/2014-134: 

„… Die automatische Kontrolle von Flächenwidmungsplänen und Örtlichen Entwicklungskonzepten ar-

beitet mit Toleranzen. Deshalb kann es zu keiner unterschiedlichen Behandlung auf Grund der minima-

len Koordinatendifferenzen zwischen den DKM – Daten des BEV und den Katasterdaten des Landes 

kommen sowie davon abgeleiteten Ebenen. 

Die Koordinatenunterschiede in den beiden Katasterdatenbeständen ergeben sich aus verschiedenen 

Speicherstrukturen der Daten und sind als vernachlässigbar anzusehen. …“ 
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4.2 VERKEHR 

• Verkehrskonzept 2024, erstellt von der RZP ZT GmbH, GZ: S16/24, September 2024 

• Verkehrstechnische Stellungnahmen und Gutachten im straßenrechtlichen Verfahren 2023 - 2028; 

ASV-Beurteilung zum Verkehrsgutachten DI Fischer, ABT16-9947/2023-39, vom 18.03.2026 

















































  

AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG  

Abteilung 16 

Frau 

Mag. Gabriele Mairhofer-Resch 

Abteilung 16 Verkehr und Landeshochbau 

Stempfergasse 7 //494 

8010 Graz 

 

➔ Verkehr und 
Landeshochbau  

 

Referat Liegenschaften und 

technische Dienste 

Bearb.: Dipl.-Ing. Harald Ortner 

Tel.: +43 (316) 877-3888 

Fax: +43 (316) 877-5579 

E-Mail: abteilung16@stmk.gv.at 

Bei Antwortschreiben bitte 
Geschäftszeichen (GZ) anführen 

GZ:  ABT16-9947/2023-39   Graz, am 18.03.2026 

Ggst.: Verkehrstechnische Stellungnahmen und Gutachten im 

straßenrechtlichen Verfahren 2023 - 2028; ASV-Beurteilung zum 

Verkehrsgutachten DI Fischer  

 
 

 8010 Graz ● Stempfergasse 7 
Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr und nach Terminvereinbarung 
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Trauttmansdorff/Urania 

 https://datenschutz.stmk.gv.at ● UID ATU37001007 
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG: IBAN AT023800090004105201 ● BIC RZSTAT2G 

 
EB_1 V2.0 

__ 

Sehr geehrte Frau Mag. Gabriele Mairhofer-Resch! Hallo Gabi! 

 

Diese Stellungnahme bezieht sich auf deinen Auftrag zur Beurteilung des Gutachtens von Hrn. DI 

Thomas Fischer mit dem Titel „Beurteilung der Verkehrssituation „Am Schießbühel“ in der 

Marktgemeinde Gratwein – Straßengel (zu GZ: A-2028-1282-03064)“ (Datum: 11.02.2026), der am 

17.03.2026 per E-Mail übermittelt wurde. 

 

Grundsätzlich soll die fachliche Aussage getroffen werden, ob das erwähnte Gutachten plausibel, 

inhaltlich vollständig und nachvollziehbar ist. Das 22-seitige Gutachten setzt sich aus nachstehenden 

Kapiteln zusammen: 

1. Aufgabenstellung 

2. Befund 

3. Gutachten 

4. Zusammenfassung 

5. Verwendete Unterlagen  

6. Abbildungsverzeichnis 

 

 

In dieser Stellungnahme wird nur auf Punkte, Passagen und fachliche Ansätze eingegangen, die einen 

Mangel darstellen, wobei keine Aussagen zur Beurteilung der Aufschließung „Am Schießbühl“ vom 

ASV gemacht werden. 
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ad 1. Aufgabenstellung 

In diesem Kapitel fehlt die behördliche sowie gesetzliche Grundlage für das Gutachten und daraus 

folgend, welche fachlichen Parameter für die Beweisführung durch den Sachverständigen notwendig 

sind bzw. zur Beurteilung gewählt wurden. 

 

Grundsätzlich wird der Verkehr mit den Parametern „Leichtigkeit“, „Flüssigkeit“ und „Sicherheit“ 

bewertet. Es wurde von Hrn. Fischer nicht erläutert, welche Methode, Kennzahlen, Verkehrszahlen, etc. 

für die Beweisführung als maßgebend erachtet werden. 

 

Daher ist dieses Kapitel als mangelhaft zu bewerten. 

 

ad 2. Befund 

Die Bestandgeometrie der beurteilten Straßenanlagenteile wurde mit geeigneten Werkzeugen und 

Genauigkeit für die ha. Fragestellung erhoben (zB Messrad und Neigungswaage), jedoch der 

Bestandverkehr (Verkehrsstärke) wurde auf Basis einer anerkannten Fachliteratur gerechnet bzw. 

abgeschätzt und das stellt nicht den Stand der Technik dar. Erhebungen solcher Verkehrsdaten erfolgt 

auf Basis der RVS 02.01.12 Straßenverkehrszählungen, die sich mit der Erhebung, insbesondere der 

Zählung des nicht-motorisierten und des motorisierten Straßenverkehrs ausgenommen des öffentlichen 

Verkehrs, befasst und ist sowohl im Freiland als auch im Ortsgebiet anzuwenden (Quelle erwähnte 

RVS; 1 Anwendungsbereich). 

 

Weiters fehlt zur Beurteilung der Parameter „Sicherheit“ und „Flüssigkeit“ eine 

Verkehrssicherheitsuntersuchung (lt. RVS 02.02.21), Verkehrskonfliktuntersuchung (lt. RVS 02.02.22) 

und/oder allgemeine Verkehrsbeobachtung sowie dazugehörige Bewertung. Die beiden letztgenannten 

Richtlinien und Vorschriften für das Verkehrswesen können für das gesamte Straßennetz (Ortsgebiet 

und Freilandstraßen) mit öffentlichen Verkehr im Sinne der StVO angewendet werden. 

 

Daraus ist erkennbar, dass das Gutachten von Hrn. Fischer hinsichtlich Befundung nicht vollständig ist. 

 

 

ad 3. Gutachten 

Für die Beurteilung der Straßengeometrie bzw. -trassierungselemente (zB Längsneigung und 

Querschnitt) wurde die RVS 03.03.81 Ländliche Straßen und Güterwege herangezogen. Dies ist 

grundsätzlich zulässig, wenn Erkenntnisse aus einer etwaigen Beobachtung interpretiert werden. Diese 

RVS ist aber für die Planung von ländlichen Straßenanlagen heranzuziehen. 

 

Weiters wurde von Hrn. Fischer im Punkt 3.2 erwähnt, dass die Schießbühel – Kugelbergstraße 

lediglich als Forststraße oder Notzufahrt einzustufen ist. Diese Aussage ist fachlich aber nicht 

dargestellt und kann so nur als persönliche Meinung vom Sachverständigen gesehen werden, da 

Forstwege bzw. -straßen in deren Errichtung dem Forstgesetz und dort festgelegten Funktionen 

unterliegen. Ein solcher fachlicher Bezug wurde im Gutachten nicht ausgearbeitet. Weiters ist nicht 

nachvollziehbar, wie Hr. Fischer einen Notzufahrt definiert, denn den Vorgaben laut TRVB134 

entspricht diese Anlage nicht. 
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Ebenso fehlt im Gutachten eine konkrete fachliche Aussage zum behördlichen Auftrag bzw. 

gesetzlichen Sachverhalt (raumplanerische Agenden) sowie konkrete fachliche Beurteilung der 

gewählten Verkehrsparameter. 

 

Auch dieses Kapitel muss aus fachlicher Sicht als nicht schlüssig und mangelhaft bezeichnet werden. 

 

 

ad 4. Zusammenfassung 

In der Zusammenfassung wurde im dritten Absatz auf einen im gesamten Gutachten nicht angeführten 

Sachverhalt (Lärm und Luftschadstoffe und einem Irrelevanzkriterium) eingegangen. Hr. Fischer 

bezieht sich auf die RVS 04.02.12 Ausbreitung von Luftschadstoffen an Verkehrswegen und 

Tunnelportalen, die bei der Durchführung von Emissions- und Immissionsberechnungen von 

Luftschadstoffen für UVP-pflichtigen Straßenbauvorhaben oder der Pflicht zur Bestimmung des 

Straßenverlaufes nach dem Bundesstraßengesetz (BStG) unterliegen, anzuwenden ist. Bei 

Bundesstraßen handelt es sich grundsätzlich um Autobahnen und Schnellstraßen sowie dazugehörige 

Nebenanlagen oder Rampen. 

 

Warum diese RVS im konkreten Fall heranzuziehen bzw. warum ein Irrelevanzkriterium für 

Schadstoffe für Verkehrsparameter anzuwenden ist, wurde von Hrn. Fischer nicht ausgeführt bzw. 

erörtert und daher ist diese Beweisführung nicht nachvollziehbar und mangelhaft. 

 

 

Fachliche Beurteilung des Gutachtens von Hrn. DI Thomas Fischer mit dem Titel „Beurteilung 

der Verkehrssituation „Am Schießbühel“ in der Marktgemeinde Gratwein – Straßengel (zu GZ: 

A-2028-1282-03064)“ 

Aus fachlicher Sicht entspricht das Verkehrsgutachten von Hrn. DI Thomas Fischer nicht dem Stand 

der Technik und daher wird von Seiten des ASV empfohlen, dieses Gutachten beim anstehenden 

Raumordnungsverfahren nicht für die behördliche Beweiswürdigung heranzuziehen. 

 

 

Anmerkung: Diese Stellungnahme beinhaltet keine Aussage zur Verkehrssituation bei der Straße „Am 

Schießbühel“. 

 

 

Bei weiteren Fragen stehe ich dir gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für das Land Steiermark 

 

Der Abteilungsleiter i.V. 

 

Dipl.-Ing. Harald Ortner 

(elektronisch gefertigt) 
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4.3 PLANDARSTELLUNG OBERFLÄCHENWASSERKANAL DER ÖFFENTLICHEN STRASSENANLAGEN 

Verfasst von Marktgemeinde Gratwein-Straßengel vom 07.08.2025 
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4.4 GEOTECHNISCHES GUTACHTEN 

Verfasst von INSITU Geotechnik ZT GmbH, GZ: 294221, vom 23.02.2022 
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BEILAGE 

TIERHALTUNGSBETRIEBE / GERUCHSZONEN 

FLÄCHENWIDMUNGSPLAN-ÄNDERUNG VF 0.33 „AM SCHIESSBÜHEL [OT GRATWEIN]“ 

 

FÜR DAS RAUMORDNUNGSVERFAHREN (ÖEK + FWP) SOWIE DAS BAUVERFAHREN 

UND EINGABEDATEN UND EINSTELLUNGEN 
 

 

 

Grundlagen: 
• Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes (StROG) LGBl Nr. 49/2010 i.d.F. LGBl Nr. 165/2024 (entsprechend FWP-Ä VF 0.33) 

• Steiermärkischen Baugesetzes (StBauG) LGBl. Nr. 59/1995 i.d.F. LGBl. Nr. 73/2023 

• Steiermärkische Geruchsimmissionsverordnung 2023 LGBl. Nr. 126/2023 i.d.F. LGBl. Nr. 51/2024 

• unter Berücksichtigung der Software HofEr (V23.10e) und GRAL (GRAL ST-ROG 23.09) 

• IST-Gebäude lt. DLM Download vom 05.03.2024 und ALS-DGM-Gebäudemaske-Download vom 23.11.2022, als auch Ergänzungen durch Ditgitalisierung von Gebäuden lt. Orthofoto seitens Heigl Consulting ZT GmbH 

• Windfelder lt. GIS-Daten-Download vom 10.09.2025 „M1_Graz“ 

• Betrieb „GW06Koch“ lt. Bekanntgabemail der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel, vom 09.09.2025 und dem „Bestandsplan kontrolliert“ lt. Mail der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel, vom 10.07.2025 

• Betriebe „GW01Hochegger“ und „GW05Hörmann“ lt. Betriebserhebung vom 12.02.2026, durchgeführt von der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel und Heigl Consulting ZT GmbH 
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ÜBERSICHT DER SIMULATIONSERGEBNISSE 
 

 
Abb. 1: Geruchssimulation JAHRESGERUCHSSTUNDEN (JGS) –GESAMT – BAUVERFAHREN (= Geflügel + Pferd = vergleichbare Tierhaltung), in 1,5m Höhe über dem Gelände, JGS in % bei 1 GE/m³ 
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Abb. 2: Geruchssimulation JAHRESGERUCHSSTUNDEN (JGS) –GESAMT – ALLE TIERARTEN EBENE RAUMORDNUNG (ÖEK + FWP) (= Geflügel), in 1,5m Höhe über dem Gelände, JGS in % bei 1 GE/m³ (Hinweis: JGS Abb. 2 ident Abb. 3) 
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Abb. 3: Geruchssimulation JAHRESGERUCHSSTUNDEN (JGS) – GEFLÜGEL, in 1,5m Höhe über dem Gelände, JGS in % bei 1 GE/m³ (Hinweis: JGS Abb. 2 ident Abb. 3) 



MARKTGEMEINDE GRATWEIN-STRASSENGEL HC48_1.02 „GERUCH SCHIESSBÜHEL“ 
ROG (ÖEK + FWP) + BAUVERFAHREN „Am Schießbühel [OT Gratwein]“, Beilage Geruchssimulation + Eingabedaten „Schießbühel“ Har/St, Stand: 19.02.2026, Seite 5 
 

HEIGL CONSULTING ZT GMBH © 8010 Graz, Hugo-Wolf-Gasse 7, 0316 32 14 81, office@heigl-consulting.at  

 
Abb. 4: Geruchssimulation JAHRESGERUCHSSTUNDEN (JGS) – PFERD (= vergleichbare Tierhaltung), in 1,5m Höhe über dem Gelände, JGS in % bei 1 GE/m³  
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Abb. 5: Geruchssimulation – MISCHGERUCHSKRITERIUM / GERUCHSZONE auf Ebene ÖRTLICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT (ÖEK) in 1,5m Höhe über dem Gelände, bei 1 GE/m³  



MARKTGEMEINDE GRATWEIN-STRASSENGEL HC48_1.02 „GERUCH SCHIESSBÜHEL“ 
ROG (ÖEK + FWP) + BAUVERFAHREN „Am Schießbühel [OT Gratwein]“, Beilage Geruchssimulation + Eingabedaten „Schießbühel“ Har/St, Stand: 19.02.2026, Seite 7 
 

HEIGL CONSULTING ZT GMBH © 8010 Graz, Hugo-Wolf-Gasse 7, 0316 32 14 81, office@heigl-consulting.at  

 
Abb. 6: Geruchssimulation – MISCHGERUCHSKRITERIUM / GERUCHSZONE auf Ebene FLÄCHENWIDMUNGSPLAN (FWP), in 1,5m Höhe über dem Gelände, bei 1 GE/m³  
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Abb. 7: Geruchssimulation – MISCHGERUCHSKRITERIUM / GERUCHSZONE auf Ebene BAUVERFAHREN in 1,5m Höhe über dem Gelände, bei 1 GE/m³  
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Auszug - Eingabe und Auswertungen HofER / GRAL 
 

TIERHALTUNGSBETRIEBE 
 

 
Abb. 8: Übersicht aller erhobenen Hofstellen, auf Grundlage der Bekanntgaben der Gemeinde Gratwein-Straßengel, Betriebe mit konsensloser Tierhaltung (nicht berücksichtigt) in rot, Betriebe mit baurechtlich bewilligter Tierhaltung (berücksichtigt) in grün ; erstellt von Heigl 

Consulting ZT GmbH, Stand: 19.02.2026 
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HofER 
HofER ist eine Software zur Datenerfassung von tierhaltenden Hofstellen. Die Datenerfassung erfolgte mit der Version V23.10e. Eine Beschreibung der Software findet sich im Benutzerhandbuch, welches samt der aktuellen Version, auf der Website des 

Land Steiermark heruntergeladen werden kann: https://www.umwelt.steiermark.at/cms/beitrag/12917678/2222407/ 

 
 

  
Abb. 9: Übersicht der Hofstelle(n) lt. HofER, auf Grundlage der Bekanntgaben der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel, erstellt von Heigl Consulting ZT GmbH  

 

 

Abb. 10: Statistik der Hofstelle(n) lt. HofER, auf Grundlage der Bekanntgaben der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel, erstellt von Heigl Consulting ZT GmbH 

 

https://www.umwelt.steiermark.at/cms/beitrag/12917678/2222407/
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Abb. 11: Ausschnitt der DLM-Eingabemaske beim Gebäudeimport für GRAL  
 

 
Abb. 12: Ausschnitt der ALS-Eingabemaske beim Gebäudeimport für GRAL und der Gebäudehöhen für den Export von HofER in GRAL 
 

IST-Gebäude: 

Die in den Simulationen berücksichtigten Gebäude sind dem Gebäudedatensatz DLM Download (HOEHE_EB_1), vom 05.03.2024 für den Gebäudeimport dem GRAL entnommen. Zusätzlich wurde auch die ALS-DGM-Gebäudemaske (HOEHE_max), 

vom 23.11.2022, berücksichtigt.  

Weitere aus dem Orthofoto (GIS-Steiermark Abfrage vom 18.09.2025) wurden seitens Heigl Consulting ZT GmbH, im GRAL - mit einer vereinfachten Darstellung und einer angenommenen einheitlichen Höhe von 6,0m – digitalisiert und ergänzend den 

Simulationen zu Grunde gelegt.  
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WINDFELDBIBLIOTHEK  
Grundlage für die GRAL- Simulation sind Windfelddaten welche kostenfrei vom Land Steiermark zur Verfügung gestellt werden.  

https://gis.stmk.gv.at/wgportal/atlasmobile/map/Basiskarten/Datendownload  

 
Abb. 13: Windfeld „M1_Graz“ 

 

Windfeld „M1_Graz“ 

Wie der vorangegangenen Abbildung zu entnehmen ist, liegt das Planungsgebiet nicht nur im Windfeld „M1_Graz“, sondern auch den beiden weiteren Windfeldern „M2_Murtal“ und „M20_Voitsberg“ (beiden türkisen Rechtecke). 

Da das Planungsgebiet – welches im Bereich des gelben Kreises mit der Nr. 2 gelegen ist – jedoch im Windfeld „M1_Graz“ (gelbes Rechteck) am zentralsten gelegen ist und in Bezug auf das Tal längs der Mur und den damit im Zusammenhang 

stehenden Windrichtungen, Windsituationen, als auch Topografie und den dafür herangezogenen Grundlagen am plausibelsten ist, wurde dieses als Grundlage für die Simulationen herangezogen. 
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Abb. 14: GRAMM-Eingabefeld „M4_Leibnitz“ → mit 1.356 Ausbreitungssituationen  
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GRAL 
GRAL (GRAL ST-ROG 23.09) 

Das Ausbreitungssimulationsprogramm GRAL ist ein gekoppeltes Euler/Lagrange Modell. Eine detaillierte Beschreibung des Modells inklusive Evaluierung, findet sich in der Dokumentation „The Lagrangian Particle Model GRAL“ (Graz Lagrangian Model), 
zB auf der Homepage: https://www.umwelt.steiermark.at/cms/beitrag/12894598/2222407/ 
Zur Berechnung der Geruchsstunden wurde das Konzentrations-Varianz-Modell verwendet. 
 

 
Abb. 15: GRAL-Eingabefenster GRAL Settings 
 

https://www.umwelt.steiermark.at/cms/beitrag/12894598/2222407/
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Abb. 16: GRAL-Eingabefenster Domain 

 

Hinweis: „Rind - GW05Hoermann - Fenster“ = „Pferd – Koch – Fenster“, Rind - GW06Koch - Fenster“ = „Pferd – GW06Koch – Fenster (Programmiervereinfachung im Programm HofEr für die Übertragung in GRAL, da die Emissionsdaten ident sind.) 
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Abb. 17: Übersicht der Sources als HofER / GRAL-Ausgabe 

 

Hinweis: „Rind - GW05Hoermann - Fenster“ = „Pferd – Koch – Fenster“, Rind - GW06Koch - Fenster“ = „Pferd – GW06Koch – Fenster (Programmiervereinfachung im Programm HofEr für die Übertragung in GRAL, da die Emissionsdaten ident sind.) 
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Abb. 18: GRAL-Eingabefenster Source Groups *) 
Hinweis: „Rind – GW05Hoermann Fenster" = „Pferd – GW05 Hoermann – Fenster“ Rind-GW06Koch-Fenster“ = „Pferd – GW06Koch – Fenster“ (Programmiervereinfachung im Programm HofEr für die Übertragung in GRAL, da die Emissionsdaten ident sind.) 

 
Abb. 19: GRAL-Übersicht der Emissionen je SG (Source Groups) 

*) Hinweis: „Rind – GW05Hoermann Fenster" = „Pferd – GW05 Hoermann – Fenster“ Rind-GW06Koch-Fenster“ = „Pferd – GW06Koch – Fenster“ (Programmiervereinfachung im Programm HofEr für die Übertragung in GRAL, da die Emissionsdaten ident sind.) 

SG
1

 
G

ef
lü

ge
l –

 G
W

0
1

 –
 A

u
ß

en
b

er
ei

ch
e

 (
R

el
e

va
n

t 
Eb

en
e 

Ö
EK

 +
 F

W
P

) 

  SG
2

 G
ef

lü
ge

l –
 G

W
01

 –
 F

en
st

er
 (

R
el

e
va

n
t 

Eb
e

n
e 

Ö
EK

 +
 F

W
P

) 

  SG
3

 P
fe

rd
e 
– 

G
W

0
5

 –
 F

en
st

er
 (

R
el

e
va

n
t 

Eb
en

e 
B

A
U

V
ER

FA
H

R
EN

) 

  SG
4

 P
fe

rd
 –

 G
W

0
5

 –
 A

u
ß

en
b

er
ei

ch
e 

(R
el

ev
an

t 
Eb

en
e 

B
A

U
V

ER
FA

H
R

EN
) 

  SG
5

 G
ef

lü
ge

l –
 G

W
06

 –
 F

en
st

er
 (

R
el

e
va

n
t 

Eb
en

e 
Ö

EK
 +

 F
W

P
) 

  SG
6

 P
fe

rd
e 
– 

G
W

0
6

 –
 F

en
st

er
 (

R
el

e
va

n
t 

Eb
en

e 
B

A
U

V
ER

FA
H

R
EN

) 

  SG
7

 P
fe

rd
 –

 G
W

0
6

 –
 A

u
ß

en
b

er
ei

ch
e 

(R
el

e
va

n
t 

Eb
en

e 
B

A
U

V
ER

FA
H

R
EN

) 

Legende:   

Geflügel  

Schwein  

Rind  

Pferd 

 



MARKTGEMEINDE GRATWEIN-STRASSENGEL HC48_1.02 „GERUCH SCHIESSBÜHEL“ 
ROG (ÖEK + FWP) + BAUVERFAHREN „Am Schießbühel [OT Gratwein]“, Beilage Geruchssimulation + Eingabedaten „Schießbühel“ Har/St, Stand: 19.02.2026, Seite 18 
 

HEIGL CONSULTING ZT GMBH © 8010 Graz, Hugo-Wolf-Gasse 7, 0316 32 14 81, office@heigl-consulting.at  

 
Abb. 20: Emissionsvariation im Jahres- und Tagesverlauf „Geflügel – GW01Hochegger - Außenbereich“, lt. automatischer HofEr-GRAL-Einstellung 

 

 
Abb. 21: Emissionsvariation im Jahres- und Tagesverlauf „Geflügel – GW01Hochegger - Fenster“, lt. automatischer HofEr-GRAL-Einstellung 
 

 
Abb. 22: Emissionsvariation im Jahres- und Tagesverlauf „Rind (= Pferd)*) – GW05Hoermann - Außenbereich“, lt. automatischer HofEr-GRAL-Einstellung 
*) Hinweis: (Programmiervereinfachung im Programm HofEr für die Übertragung in GRAL, da die Emissionsdaten ident sind.) 
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Abb. 23: Emissionsvariation im Jahres- und Tagesverlauf „Pferde – GW05Hoermann - Außenbereich“, lt. automatischer HofEr-GRAL-Einstellung 

 

 
Abb. 24: Emissionsvariation im Jahres- und Tagesverlauf „Pferde – GW06Koch - Fenster“, lt. automatischer HofEr-GRAL-Einstellung 
 

 
Abb. 25: Emissionsvariation im Jahres- und Tagesverlauf „Rind (= Pferd)*) – GW06Koch - Fenster“, lt. automatischer HofEr-GRAL-Einstellung 
*) Hinweis: (Programmiervereinfachung im Programm HofEr für die Übertragung in GRAL, da die Emissionsdaten ident sind.) 
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Abb. 26: Emissionsvariation im Jahres- und Tagesverlauf „Pferd – GW06Koch – Außenbereich“, lt. automatischer HofEr-GRAL-Einstellung 
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